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RS OGH 1934/1/4 1Ob1099/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.1934

Norm

ABGB §156 Ca

Rechtssatz

Die Frist zur Erhebung der Bestreitungsklage nach § 158 ABGB beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Ehemann

sichere Kunde davon erhielt, daß seine Gattin ein Kind geboren habe. Der Beginn der Frist kann nicht dadurch

hinausgeschoben werden, daß der Ehemann in au allender Fahrlässigkeit es unterläßt, sich nach den Geburtsdaten

und dem Namen des Kindes zu erkundigen, obwohl er dies leicht tun konnte.
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